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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Krisztian Kolompar, Ringstr. 51, 
47447 Moers, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.006264801/8 am 05.01.2018 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 05.01.2018 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 05.01.2018 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 S i e g m u n d 
 
 
 
 
 
 

 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Mefail Ilijaz, Stationsstraat (BEV) 
1Fb12, B-9120 Beveren, unter dem Aktenzeichen 
32-32.4.005217219/8 am 21.11.2017 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da eine Zustellung im Ausland nicht möglich ist 
oder keinen Erfolg verspricht. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 21.11.2017 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 04.01.2018 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 S i e g m u n d 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Toshimichi Yamazaki, Heidestr. 81, 
45476 Mülheiman der Ruhr, unter dem Aktenzei-
chen 32-32.4.006262125/8 am 13.11.2017 er-
lassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt 
werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustel-
lung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 13.11.2017 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 04.01.2018 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 S i e g m u n d 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Iustin Cloanda, Steigerstr. 29, 47166 
Duisburg, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005211839/65 am 16.11.2017 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 16.11.2017 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 08.01.2018 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K o b e r l i n g 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Marcello Ricci, Am Kastell 8, 41334 
Nettetal, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.000905293/43 am 27.11.2017 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 27.11.2017 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.233, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 02.01.2018 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 T r o m m e r s h a u s e n 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Hasan Hüseyin Celik, Fanz-Lenze-Str. 
79, 47166 Duisburg, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.006260543/44am 25.10.2017 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 25.10.2017 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 09.01.2018 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K n a p p e n 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Dino Jenic, Ehrenzeller Str. 60, 45143 
Essen, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005218887/39 am 13.12.2017 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 13.12.2017 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.211, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 10.01.2018 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 S m o l a 
 

 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Saleh Kojer, Schloßstr. 17, 45468 
Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 33-
1.02 / MH-JE325 am 29.11.2017 erlassene Ge-
bührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene ins Ausland verzogen und ei-
ne Zustellung gem. § 9 LZG NRW nicht möglich 
ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 05.01.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Laya Angelova, Vereinstr. 23, 45468 
Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 33-
1.02 / MH-AF933 am 27.11.2017 erlassene Ge-
bührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil die Betroffene nach unbekannt verzogen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
 
Nach Zustellung kann die Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von der 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 05.01.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Sonita Dzeladini, Kardinal-Graf-Galen-
Str. 13, 45468 Mülheim an der Ruhr, unter Ak-
tenzeichen 33-1.02 / MH-AM611 am 29.11.2017 
erlassene Gebührenbescheid kann nicht zuge-
stellt werden, weil die Betroffene nach unbekannt 
verzogen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
 
Nach Zustellung kann die Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von der 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 05.01.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Catalin-Dumitru Halunga, Adresse un-
bekannt, unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-
AN484 am 14.12.2017 erlassene Gebührenbe-
scheid kann nicht zugestellt werden, weil der Be-
troffene nach unbekannt verzogen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 08.01.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Jascha Frank Krupp, Josefstr. 10, 
45473 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-XD1989 am 08.12.2017 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene nach unbekannt verzogen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 04.01.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Peter Macht, Rosendeller Str. 14, 
45472 Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 
33-1.02 / E-EP84 am 07.12.2017 erlassene Ge-
bührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene nach unbekannt verzogen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 02.01.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K a b a s h a j 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Vergnügungssteuer- 

und Bußgeldbescheides 
 

Der Vergnügungssteuerbescheid für den Veranla-
gungszeitraum Oktober und November 2017 und 
der Bußgeldbescheid für den Zeitraum Septem-
ber 2017, beide vom 02.01.2018, mit dem Ak-
tenzeichen 24-5/5059800003121 für Ogynan Bo-
risov, zuletzt wohnhaft Hermann-Albertz-Str. 58 
in 46045 Oberhausen, können nicht zugestellt 
werden, da der jetzige Aufenthalt des Steuer-
pflichtigen nicht zu ermitteln ist. 
 
Die Bescheide werden deshalb hierdurch gem. § 
1 des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung  
mit § 10 des Landeszustellungsgesetzes öffent-
lich zugestellt. Diese können von dem Betroffe-
nen beim Amt 24/Fachbereich Finanzen, Team 
Gemeindesteuern, Am Rathaus 1, 45468 Mülheim 
an der Ruhr, Zimmer B.232, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 13.12.2017 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 F r e y e r 
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Ungültigkeitserklärung von Dienstsiegeln 
 

Die kleinen Dienstsiegel Nr. 275 a (Microsiegel) 
sowie 276 a der Stadt Mülheim an der Ruhr sind 
in Verlust geraten. Die vorgenannten Dienstsiegel 
haben einen Durchmesser von 1,1 cm (Microsie-
gel) sowie 2 cm. 
 
In der oberen Hälfte des Microsiegels befindet 
sich im äußeren Kreis „Stadt“ sowie rechts unter-
halb davon die „Ziffer 275 a“; in der unteren 
Hälfte „Mülheim an der Ruhr“. In der Mitte ist das 
Stadtwappen. 
 
In der oberen Hälfte des kleinen Siegels befindet 
sich im äußeren Kreis „Stadt“ sowie unterhalb 
davon die „Ziffer 276 a“; in der unteren Hälfte 
„Mülheim an der Ruhr“. In der Mitte ist das 
Stadtwappen. 
 
Die Dienstsiegel werden hiermit für ungültg er-
klärt. Sollten die Dienstsiegel gefunden werden, 
bitte ich das Personal- und Organisationsamt, 
(Anschrift: Stadt Mülheim an der Ruhr, der Ober-
bürgermeister, Personal- und Organisationsamt, 
Viktoriastr. 26-28, 45468 Mülheim an der Ruhr) 
zu benachrichtigen. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 03.01.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 B r i e m 
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J ä g e r p r ü f u n g  2 0 1 8 

 

Die Untere Jagdbehörde der Stadt Mülheim an der Ruhr führt zur Erlangung des ersten Jagdscheines in 
der Zeit vom 23.04.2018 bis zum 27.04.2018 eine Jägerprüfung durch. 
Sie umfasst folgende Sachgebiete: 
 
1. Kenntnis der Tierarten, Wildbiologie, Wildhege, Naturschutz 
2. Jagdbetrieb, waidgerechte Jagdausübung, Sicherheitsbestimmungen, Jagdhundwesen, Behandlung des 

erlegten Wildes, Wildkrankheiten, Grundzüge des Land- u. Waldbaues, Wildschadenverhütung; 
3. Waffentechnik, Führung von Jagd- u. Faustfeuerwaffen (insbesondere sichere Handhabung, Gebrauch 

und Pflege der Jagd- u. Faustfeuerwaffen); 
4. Jagdrecht, Grundsätze und wichtige Einzelbestimmungen des Waffenrechts, des Tierschutzrechtes, des 

Naturschutz- u. Landschaftspflegerechts. 
 
Die Prüfung, bestehend aus einem schriftlichen Teil, dem jagdlichen Schießen und einem mündlichen Teil, 
wird an folgenden Tagen durchgeführt: 
 
a) schriftliche Prüfung:   23.04.2018, 15.00-17.00 Uhr  
 
b) und c): jagdliches Schießen  
und mündliche Prüfung:    Im Zeitraum vom 24.04.bis 27.04.2018 
 
d) Nachprüfungstermin:    voraussichtlich in der 40.- 42. Kalenderwoche 2018 
 
 
Anträge auf Zulassung zur Prüfung sind spätestens zwei Monate vor dem Termin für den schriftlichen Teil 
der Prüfung der Unteren Jagdbehörde in Mülheim an der Ruhr, 
Am Rathaus 1, einzureichen. 
Dem Antrag (Antragsformular bei der Unteren Jagdbehörde erhältlich) sind beizufügen: 
 
1. Nachweis der Landesvereinigung der Jäger od. einer ihrer satzungsgemäßen Untergliederungen über 
die sichere Handhabung und das Schießen mit einer Kurzwaffe mit einem Mindestkaliber von 9 Millime-
tern. 
2. Nachweis über die Teilnahme an einer vom zuständigen Veterinäramt anerkannten Schulung zur Kun-
digen Person nach Anhang III Abschnitt IV Kapitel I Nr. 4 der Verordnung (EG) Nummer 853/2004. 
3. Nachweis über die Einzahlung der Prüfungsgebühr in Höhe von insgesamt 250,00 € 
 
   
  Mülheim an der Ruhr, den 02.01.2018  
   
  Der Oberbürgermeister 
  I. A. 
 
  F i s c h e r 
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Ankündigung der beabsichtigten Teileinziehung für den Kraftfahrzeugverkehr des  

Rathausmarktes 

 
Im Rahmen der Umgestaltung des Rathausmarktes hat der Planungsausschuss in seinen Sitzungen vom 

14.04.2015 (Vorlage V15/0178-01) und 04.07.2017 (Vorlage V17/0502-01) die Umgestaltung des Rat-

hausmarktes sowie die Teileinziehung für den Kraftfahrzeugverkehr der im beigefügten Einziehungsplan 

schraffiert gekennzeichnete Fläche gem. § 7 Abs. 3 Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) be-

schlossen. Die Einziehung liegt im überwiegenden öffentlichen Interesse.  

 

Gem. § 7 Abs. 4 StrWG NRW wird die Absicht der Teileinziehung für den Kraftfahrzeugverkehr hiermit öf-

fentlich bekannt gemacht.  

 

Gegen die beabsichtigte Einziehung können innerhalb von drei Monaten vom Tage der Bekanntmachung 

an gerechnet Einwendungen schriftlich oder zu Protokoll beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Amt für Verkehrswesen und Tiefbau, Hans- Böckler- Platz 5 (Technisches Rathaus), Zimmer 

10.21, geltend gemacht werden. 

 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 07.12.2017 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A.  
    

  C h l u b a 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 
 

Anmeldungen zu den vollzeitschulischen Bildungsgängen der Berufskollegs 

in Mülheim an der Ruhr für das Schuljahr 2018/2019 

 

 

 

Unterrichtsbeginn: 29.08.2018 

 

Die Anmeldetermine für die Aufnahme in die Bildungsgänge der Berufskollegs der Stadt Mülheim an der 

Ruhr werden wie folgt festgesetzt: 

 

 

I. Vollzeitschulische Bildungsgänge 

 Die Anmeldungen zu den vollzeitschulischen Bildungsgängen werden zu den u.a. Zeiten nach einem Be-

ratungsgespräch in den Sekretariaten der nachfolgend genannten Berufskollegs unter Vorlage des Auf-

nahmeantrages, des letzten Zeugnisses plus Kopie, zwei Fotos, eines Bewerbungsschreibens und eines 

tabellarischen Lebenslaufes entgegen genommen: 

 

 a) Berufskolleg Stadtmitte der Stadt Mülheim an der Ruhr, Kluse 24 - 42,   

 45470 Mülheim an der Ruhr, Tel.: 0208/455-4610 

 

 Anmeldungen für folgende Bildungsgänge am Standort Kluse 

 

 Freitag, 02.02.2018 von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr 

 Montag, 05.02.2018 bis Freitag, 09.02.2018  

 jeweils in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

   

 Einjährige Berufsfachschule – Metalltechnik 

 - Erwerb des Hauptschulabschlusses Klasse 10/Erwerb des mittleren Schulabschlusses 
   (Fachoberschulreife, FOR/FOR Q) möglich 
 - Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

 

 Einjährige Berufsfachschule – Elektrotechnik 

 - Erwerb des Hauptschulabschlusses Klasse 10/Erwerb des mittleren Schulabschlusses 
   (Fachoberschulreife, FOR/FOR Q) möglich 
 - Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
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 Zweijährige Berufsfachschule für Technik – Elektrotechnik – für Schüler mit mittlerem Schulabschluss 

(Fachoberschulreife) 

 - Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife 

 - Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

 

 Dreijährige Bildungsgänge für Technik, für Schüler mit mittlerem Schulabschluss (Fachoberschulreife) -

für Schüler mit Hochschulreife nur zwei Jahre- die einen Berufsabschluss nach Landesrecht und die 

Fachhochschulreife vermitteln  

- Berufsabschlüsse:  staatlich geprüfte/r informationstechnische/r Assistent/in 

     staatlich geprüfte/r physikalisch-technische/r Assistent/in 

     staatlich geprüfte/r chemisch-technische/r Assistent/in 

 - Erwerb der Fachhochschulreife 

 

  Fachschule für Technik  

  - Fachrichtung: Chemietechnik 

 

 Fachschule für Technik  

 - Fachrichtung: Maschinenbautechnik 

 

 

  Anmeldungen für folgende Bildungsgänge am Standort Von-Bock-Straße 

 (Von-Bock-Straße 87 - 89, 45468 Mülheim an der Ruhr, Tel. 0208/455-4600) 
 
 Freitag, 02.02.2018 von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr 

 Montag, 05.02.2018 bis Freitag, 09.02.2018  

 jeweils in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
 

 Einjährige Ausbildungsvorbereitung inkl. Praktikum 

 - Erwerb des Hauptschulabschlusses nach Klasse 9 möglich 

 - Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

 

  Einjährige Ausbildungsvorbereitung inkl. Fachpraxis  

 - Erwerb des Hauptschulabschlusses nach Klasse 9 möglich 

 - Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
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  Einjährige Berufsfachschule – Gesundheitswesen  

- Erwerb des Hauptschulabschlusses Klasse 10/Erwerb des mittleren Schulabschlusses  

  (Fachoberschulreife, FOR/FOR Q) möglich 

 - Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

  

  Zweijährige Berufsfachschule 

 - Erwerb des mittleren Schulabschlusses (Fachoberschulreife, FOR/FOR Q) und 

 - Berufsabschluss Kinderpfleger/in oder 

 - Berufsabschluss Sozialassistent/in 

  

 Zweijährige Berufsfachschule – Gesundheit und Soziales – für Schüler mit mittlerem Schulabschluss 

(Fachoberschulreife) 

 - Erwerb der Fachhochschulreife, schulischer Teil 

 - Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

 

 Fachoberschule (Klasse 11 und 12) – Gesundheit und Soziales – für Schüler mit mittlerem Schulab-

schluss (Fachoberschulreife) 

- Erwerb der Fachhochschulreife in zwei Jahren 

- Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

 

  Fachoberschule für Sozial- und Gesundheitswesen für Berufserfahrene (12B) 

 - Erwerb der Fachhochschulreife in einem Jahr (Klasse 12B) 

 

 Fachschule für Sozialwesen – Sozialpädagogik 

 - Erwerb des Berufsabschlusses staatlich anerkannte/r Erzieher/in 

 - ggf. Erwerb der Fachhochschulreife 
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b) Berufskolleg Lehnerstraße der Stadt Mülheim an der Ruhr, Lehnerstraße 67, 45481 Mül-

heim an der Ruhr, Tel.: 02 08 / 4 55 47 40 

 

 Montag, 05.02.2018 bis Donnerstag, 08.02.2018  

 jeweils in der Zeit von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

   sowie 

  Freitag, 09.02.2018 in der Zeit von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

 

 

 Einjähriger Bildungsgang im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung 

Ausbildungsvorbereitung - Erwerb des Hauptschulabschlusses nach Klasse 9  

 

Vollzeitschulischer Bildungsgang für Schülerinnen und Schüler ohne Hauptschulabschluss, der berufli-

che Kenntnisse und berufliche Orientierung im Rahmen schulischen Unterrichts und integrierter wö-

chentlicher Praktikumszeiten vermittelt und den Erwerb eines dem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 

gleichwertigen Abschluss ermöglicht (Ausbildungsvorbereitung). Das Abschlusszeugnis berechtigt zum 

Besuch des Bildungsgangs Berufsfachschule I. 

 

Einjähriger Bildungsgang im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung 

Berufsfachschule I - Erwerb des Hauptschulabschlusses nach Klasse 10 

 

Vollzeitschulischer Bildungsgang für Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 

oder einem gleichwertigen Abschluss. Der Bildungsgang vermittelt berufliche Kenntnisse und einen 

dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10 gleichwertigen Abschluss. Das Abschlusszeugnis berechtigt 

zum Besuch des Bildungsgangs Berufsfachschule II. 

 

Einjähriger Bildungsgang im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung  

Berufsfachschule II - Erwerb der Fachoberschulreife mit ggf. Berechtigung zum Besuch der 

Gymnasialen Oberstufe 

 

Der vollzeitschulische Bildungsgang für Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulabschluss nach Klas-

se 10 oder einem gleichwertigen Abschluss vermittelt berufliche Kenntnisse und den mittleren Schul-

abschluss (Fachoberschulreife), der mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 

verbunden sein kann. Das Abschlusszeugnis berechtigt zu einem Besuch der Höheren Berufsfachschu-

le oder des Beruflichen Gymnasiums. 
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Zweijähriger Bildungsgang im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung 

Höhere Berufsfachschule - Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife  

Zweijähriger vollzeitschulischer Bildungsgang (Höhere Berufsfachschule) für Schülerinnen und Schüler 

mit mittlerem Schulabschluss (Fachoberschulreife) oder der Berechtigung zum Besuch der gymnasia-

len Oberstufe. Der Bildungsgang vermittelt berufliche Kenntnisse sowie den schulischen Teil der Fach-

hochschulreife. Schülerinnen und Schüler, die mit einer nach Klasse 9 des Gymnasiums erworbenen 

Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe in den Bildungsgang aufgenommen werden, 

erwerben mit der Versetzung in die Jahrgangsstufe 12 den mittleren Schulabschluss (Fachoberschul-

reife). Mit erfolgreichem Abschluss des Bildungsganges ist ein Übertritt in die Qualifikationsphase 

(Jahrgangsstufe 12) des Wirtschaftsgymnasiums möglich. 

 

Dreijähriger Bildungsgang im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung  

Berufliches Gymnasium – Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife 

 

Dreijähriger vollzeitschulischer Bildungsgang für Schülerinnen und Schüler mit der Berechtigung zum 

Besuch der gymnasialen Oberstufe. Der Bildungsgang führt zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur) in 

Verbindung mit beruflichen Kenntnissen. Die Schülerinnen und Schüler erwerben bereits mit der Ver-

setzung in die Jahrgangsstufe 12 die Fachhochschulreife, wenn die schulische Ausbildung durch eine 

abgeschlossene, mindestens zweijährige Berufsausbildung ergänzt wird. Alternativ erwerben sie die 

Fachhochschulreife am Ende der Jahrgangsstufe 12 in Verbindung mit einem einjährigen gelenkten 

Praktikum. Am Ende der Jahrgangsstufe 13 erwerben alle Schülerinnen und Schüler nach erfolgreicher 

Abschlussprüfung die allgemeine Hochschulreife (Abitur). 

 

II. Schülerinnen und Schüler, die mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 die Berufsschule besuchen, 

werden durch die abgebenden Schulen erfasst und nach der jeweiligen Zuständigkeit auf die Berufs-

kollegs verteilt. 
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B e k a n n t m a c h u n g 

 

Anmeldungen für die Aufnahme in die Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamt-

schulen der Stadt Mülheim an der Ruhr für das Schuljahr 2018/2019 

 

 

Unterrichtsbeginn: 29.08.2018 

 

I. Anmeldeverfahren zur Klasse 5 der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen 

Die Erziehungsberechtigten melden ihre Kinder im Sekretariat der gewünschten weiterführenden Schule 

an. Die Anmeldeformulare liegen dort bereit. Von den Erziehungsberechtigten sind ein Anmeldeschein 

(Schulbesuchsbestätigung), der jedem Viertklässler von der Grundschule ausgehändigt wird, und das 

Halbjahreszeugnis der Klasse vier vorzulegen. 

 

1) Anmeldungen zu den Gesamtschulen 

 Erfahrungsgemäß wird die Zahl der Anmeldungen zu den Gesamtschulen die Aufnahmekapazi-

tät auch im Schuljahr 2018/2019 übersteigen (Anmeldeüberhang). Für alle Gesamtschulen der 

Stadt Mülheim an der Ruhr wurden daher die u.a. vorgezogenen Anmeldetermine festgelegt. 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet nach dem Ende dieser Anmeldefrist über die 

Aufnahme und informiert die Eltern, so dass die Erziehungsberechtigten abgewiesener Schüle-

rinnen und Schüler ihr Kind danach bei einer anderen weiterführenden Schule anmelden kön-

nen und die gleichen Aufnahmechancen haben wie alle anderen. Für die Klasse 5 der Gesamt-

schulen werden die Anmeldungen zu den nachfolgenden Terminen entgegengenommen: 

   
  Montag, 05.02.2018  in der Zeit von  8.00 bis 12.00 Uhr und 

          15.00 bis 18.00 Uhr 

     

 Dienstag, 06.02.2018  in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr und 

          15.00 bis 18.00 Uhr 

 

   Mittwoch, 07.02.2018  in der Zeit von  8.00 bis 16.00 Uhr  
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  Zur Auswahl stehen folgende Schulen: 

   Städt. Gesamtschule Saarn 

   Gustav-Heinemann-Schule - Gesamtschule der Stadt Mülheim an der Ruhr – 

   Willy-Brandt-Schule - Gesamtschule Styrum der Stadt Mülheim an der Ruhr -  

 

 2)  Anmeldungen zu den Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien 

  An der Hauptschule, den Realschulen und Gymnasien werden die Anmeldungen zur  Klasse 5 zu 

 folgenden Terminen entgegengenommen: 

  
 Mittwoch, 28.02.2018  in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr    

       15.00 bis 18.00 Uhr 
 und 

 
  Donnerstag, 01.03.2018  in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr. 

  a)  Hauptschulen 

   Folgende Hauptschule steht in Mülheim an der Ruhr zur Wahl: 

    Schule am Hexbachtal –Städt. Gemeinschaftshauptschule- 

  b) Realschulen 

   An folgenden Realschulen kann die Anmeldung erfolgen: 

    Städt. Realschule Broich  

    Städt. Realschule an der Mellinghofer Straße 

    Städt. Realschule Stadtmitte  

  c)  Gymnasien 

Folgende Gymnasien nehmen Anmeldungen entgegen: 

    Städt. Gymnasium Broich 

    Städt. Gymnasium Heißen 

    Karl-Ziegler-Schule - Gymnasium der Stadt Mülheim an der Ruhr-   

    Luisenschule - Städt. Gymnasium an den Buchen – 

    Otto-Pankok-Schule - Gymnasium der Stadt Mülheim an der Ruhr – 
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II. Anmeldeverfahren zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 

Bei der Anmeldung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe ist eine Schulbesuchsbestätigung, die den 

Schülern und Schülerinnen bzw. deren Erziehungsberechtigten von der derzeit besuchten Schule aus-

gehändigt wird, sowie eine Kopie des Halbjahreszeugnisses des Schuljahres 2017/2018 an der ge-

wünschten weiterführenden Schule vorzulegen. 

 

1) Anmeldungen zu den Gesamtschulen und Gymnasien 

 An den Gesamtschulen und Gymnasien werden die Anmeldungen zum Besuch der gymnasialen Ober-

stufe zu den gleichen Terminen entgegengenommen, wie die zur Klasse 5. Die Anmeldungen nehmen 

folgende Schulen entgegen: 

  Städt. Gymnasium Broich 

  Städt. Gymnasium Heißen 

  Karl-Ziegler-Schule - Gymnasium der Stadt Mülheim an der Ruhr – 

  Luisenschule - Städt. Gymnasium an den Buchen – 

  Otto-Pankok-Schule - Gymnasium der Stadt Mülheim an der Ruhr -  

  Städt. Gesamtschule Saarn   

  Gustav-Heinemann-Schule - Gesamtschule der Stadt Mülheim an der Ruhr - 

 Willy-Brandt-Schule - Gesamtschule Styrum der Stadt Mülheim an der Ruhr - 

 
2) Anmeldungen zum Besuch der gymnasialen Oberstufe am Berufskolleg Lehnerstraße 

Am Berufskolleg Lehnerstraße der Stadt Mülheim an der Ruhr werden die Anmeldungen zum Besuch der 

gymnasialen Oberstufe („Wirtschaftsgymnasium“) abweichend von den Gesamtschulen und Gymnasien zu 

den nachfolgenden Terminen entgegen genommen: 

Montag, 05.02.2018 bis Donnerstag, 08.02.2018   

jeweils in der Zeit von 13.00 bis 17.00 Uhr 

   sowie 

  Freitag, 09.02.2018 in der Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr 

 

III. Auskünfte 

Weitere Informationen über das Angebot der einzelnen Schulen sind der „Informationsbroschüre zum 

Übergang in die Klasse 5 – Schuljahr 2018/2019“ zu entnehmen, die über die jeweiligen Grundschu-

len an die Eltern der Viertklässler verteilt wurde. Die Broschüre ist ebenfalls als PDF-Datei über die 

Städtische Homepage www.muelheim-ruhr.de erhältlich. Für Nachfragen stehen Ihnen nach Termin-
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vereinbarung die Schulleitungen der weiterführenden Schulen sowie das Amt für Kinder, Jugend und 

Schule, Astrid Wiegand, Tel.: 02 08/4 55-45 75, 

  

FAX-Nr.: 02 08/4 55-58 45 75, E-Mail: astrid.wiegand@muelheim-ruhr.de, zur Verfügung. 
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I n h a l t 
S e i t e 

 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Krisztian Kolompar, Moers) 1 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Mefail Ilijaz, Belgien) 1 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Tishimichi Yamazaki) 2 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Iustin Cloanda, Duisburg) 2 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Marcello Ricci, Nettetal) 2 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Hasan Hüseyin Celik, Duisbrg) 3 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides (Dino Jenic, Essen) 3 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides (Saleh Kojer) 3 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides (Laya Angelova) 4 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides (Sonita Dzeladini) 4 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides (Catalin-Dumitru Halunga) 4 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides (Jascha Frank Krupp) 5 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides (Peter Macht) 5 
 
Öffentliche Zustellung eines Vergnügungssteuer- und Bußgeldbescheides (Ogynan Borisov) 5 
 
Ungültigkeitserklärung von Dienstsiegeln 6 
 
Jägerprüfung 2018 7 
 
Ankündigung der beabsichtigten Teileinziehung für den Kraftfahrzeugverkehr des Rathausmarktes 8 
 
Bekanntmachung: Anmeldungen zu den vollzeitschulischen Bildungsgängen der Berufskollegs 
in Mülheim an der Ruhr für das Schuljahr 2018/2019 10 
 
Bekanntmachung: Anmeldungen für die Aufnahme in die Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien 
und Gesamtschulen der Stadt Mülheim an der Ruhr für das Schuljahr 2018/2019 15 




